
Informationsvorlage 1 

für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 2 

________________________________________________________________________ 3 

Beschluss Nr.: Fin/089/2018 4 

öffentlich 5 

Einreicher: Bürgermeister 6 
Federführung: Sachgebiet Finanzen, Verfasser: Frau Fährmann 7 

Behandelt im: 8 

Ausschuss für Haushaltsangelegenheiten der Stadt Werneuchen 17.01.2018 
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 25.01.2018 
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 08.02.2018 

Betreff: Information zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen 9 
2017 10 

Sachverhalt: 11 
Siehe Anlage Liste. 12 

Begründung: 13 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 14 
70 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg nur zulässig, wenn sie unabweisbar 15 
sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und 16 
Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, soweit die Gemeindevertretung in der 17 
Haushaltssatzung keine anderen Regelungen trifft. Sind die Aufwendungen und 18 
Auszahlungen erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der 19 
Gemeindevertretung; im Übrigen sind sie der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu 20 

bringen.  21 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 22 

Keine   Bestätigung Kämmerei: 

 

 

 

Bürgermeister  Sachgebietsleiter/in 
 23 
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